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diese Maßnahmen im Anschluß an die struktur-, prozeß- und ergebnisqualitätsbezogene 
Steuerung unter einem eigenen Gliederungspunkt als „qualitätsdimensionenübergrei-
fende Implementations- und Durchsetzungsmechanismen“ beschrieben. 

3. Haftung des Staates für Pflegemängel seitens privater Leistungserbringer 

Die staatliche Verantwortung in der stationären Langzeitpflege zeigt sich nicht nur in 
den hierfür bereitgehaltenen Sozialleistungen und der steuernden Einflußnahme auf das 
Vorhandensein der Pflegeinfrastruktur sowie auf die Pflegequalität. Sie drückt sich zu-
gleich darin aus, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang der Staat von 
Pflegebedürftigen für etwaige Defizite der Leistungserbringung durch private Träger 
haftbar gemacht werden kann. Auch dieser Frage wird daher rechtsvergleichend für die 
englische und die deutsche Rechtsordnung nachgegangen. 

II. Zusammenfassung 

Zusammenfassend ergibt sich somit folgendes Grundraster der Länderberichte: den 
Beginn bildet eine Darstellung des Sozialleistungsregimes für stationäre Langzeitpfle-
geleistungen. In diesem Rahmen werden zugleich die Hauptakteure sowie die grundle-
genden Marktdaten im jeweiligen Land vorgestellt. Hieran schließt eine Analyse zu-
nächst der personellen und sodann der sachlichen Infrastruktursteuerung an. Den dritten 
Teil schließlich bildet die Qualitätssteuerung, die ihrerseits in die Einflußnahme auf die 
Struktur-, die Prozeß- und die Ergebnisqualität sowie in die bereichsübergreifende Qua-
litätssteuerung unterteilt ist. Den Schluß der Länderberichte bildet die Darstellung der 
Haftung des Staates für Fehler und Defizite in der Leistungserbringung durch private 
Heimträger.
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